
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/8/8 8ObA155/02f,
8ObA84/10a

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.08.2002

Norm

ASGG §50 Abs1 Z1

Rechtssatz

Dass ein Anspruch eines nicht vom Arbeitsverhältnis beteiligten Dritten gegen den Arbeitgeber dem Arbeitnehmer

abgetreten wird, macht das über diesen Anspruch abzuführende Verfahren nicht zur Arbeitsrechtssache im Sinne des

§ 50 ASGG.

Entscheidungstexte

8 ObA 155/02f

Entscheidungstext OGH 08.08.2002 8 ObA 155/02f

8 ObA 84/10a

Entscheidungstext OGH 25.05.2011 8 ObA 84/10a
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